
Ring deutscher Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbände Nordrhein-Westfalen e.V. 
 

Mitgliedsverband: DPSG DV Köln 

Stamm/Bezirk:  

Zeitraum:  
 

Freizeit/Sommerlager 
mit Kindern/Jugendlichen 

Bildungsveranstaltung
mit Kindern/Jugendlichen 
 

  
Art der Veranstaltung bitte ankreuzen 

Bestätigung über die Einhaltung der Maßnahmen zur Prävention 

Nach dem §72a SGBVIII und der Präventionsordnung des Bistums Kölns sind die katholischen 

Jugendverbände, und als solcher die DPSG, zur Einhaltung der darin geltenden Vorgaben verpflichtet. 

Hiermit bestätige ich, dass die folgenden Verpflichtungen von uns als Stamm bei der Veranstaltung 

eingehalten wurden: 

Den Stamm betreffend:  

 Es gibt ein institutionelles Schutzkonzept (Aktualisierung nach 5 Jahren)  

 Es gibt eine Vorlage für eine Selbstauskunftserklärung und einen Verhaltenskodex 

Die Leitenden betreffend:  

 Es wurde von jedem Leitenden ein erweitertes Führungszeugnis eingesehen, dass zum 

Zeitpunkt der Einsichtnahme nicht älter als drei Monate und ohne einschlägige Eintragung 

war. Der Zeitpunkt der Einsichtnahme wurde dokumentiert und war zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung noch keine fünf Jahre her.  

 Es liegt von allen Leitenden ein unterschriebener Verhaltenskodex vor. Die Einsichtnahme 

wurde einmalig dokumentiert. 

 Es wurde von jedem Leitenden eine Präventionsschulung besucht und das jeweilige Zertifikat 

liegt dem Stamm vor. 

 Es wurde von allen Leitenden, bei denen die Präventionsschulung oder 

Auffrischungsschulung schon fünf Jahre zurückliegt, eine weitere Auffrischungsschulung 

besucht und das jeweilige Zertifikat liegt dem Stamm vor.  

Hiermit bestätigt die verantwortliche Leitung, dass alle oben genannten Präventionsanforderungen 

erfüllt sind. Wir behalten uns vor, die Einhaltung der Vorgaben zu prüfen. 

 

 

 ...................................................................................................................................................  
Unterschrift Stavo 
 

Die rechtlichen Grundlagen findet ihr in den §§ 3, 5, 6 und 9 PrävO der Erzbistums Köln, 

sowie im §72 SBV VIII.  


